
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
1. Gegenstand der Firma Consult|Unit 
 
Gegenstand der Firma Consult|Unit sind EDV-Dienstleistungen. 
 
 
2. Angebot und Vertragsabschluss 
 
a) Unsere Angebote sind freibleibend. 
b) Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung unserer Firma 
zustande. Verträge schließen wir regelmäßig nur und ausschließlich zu unseren 
allgemeinen Geschäftsbedingungen ab, auch wenn wir uns in Zukunft nicht 
ausdrücklich auf sie berufen. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit 
einzelner Bedingungen verbindlich. Anderslautende Bedingungen sowie mündliche 
und telefonische Abmachungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen 
Bestätigung. Durch Annahme unserer Auftragsbestätigung erklärt sich unser 
Vertragspartner mit der Aufhebung seiner eigenen Bedingungen in allen Punkten 
ohne Vorbehalt einverstanden. Für die Verträge gelten die im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses jeweils gültigen Preislisten des Unternehmens, sofern 
einzelvertraglich nichts anderes vereinbart wurde. 
 
 
3. Eigentumsvorbehalt  
 
Gelieferte Daten und/oder erschaffene Webseiten gelten als geistiges 
Besitzeigentum und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen 
aus der Geschäftsverbindung zwischen der Firma Consult|Unit und dem Kunden 
Eigentum der Firma Consult|Unit. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine 
laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den 
Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes bei 
der Firma.  
 
 
4. Vertragskündig / Erfüllungsverweigerung 
 
Wenn der Kunde nach Abschluss des Vertrages dessen Erfüllung verweigert oder 
den Vertrag kündigt, ohne dass dies durch uns verschuldet wäre, sind wir dazu 
berechtigt, 30% des Bestellpreises betreffend das von uns noch nicht fertig gestellte 
Auftragsvolumen als pauschalen Schadensersatz wg. Nichterfüllung zu verlangen. 
Bei Sukzessivlieferverträgen kommt es hierbei auf das Gesamtauftragsvolumen, 
welches bisher noch nicht abgerufen oder zur Auslieferung gelangt ist, an. Dem 
Kunden bleibt der Nachweis unbenommen, dass der Firma kein oder ein geringerer 
Schaden entstanden ist. Weitergehende gesetzliche Rechte behält sich die Firma 
ausdrücklich vor. Dies betrifft auch die Geltendmachung eines etwaigen höheren 
Schadens. Die bis dahin erbrachten Leistungen kann die Firma auf der Grundlage 
der ursprünglichen Kalkulation zusätzlich abrechnen. 
 



5. Zahlungsunfähigkeit des Kunden 
 
Tritt in den Vermögensverhältnissen des Kunden eine wesentliche Verschlechterung 
beispielsweise durch Zahlungseinstellung, die Eröffnung des Insolvensverfahrens 
oder schon dessen Beantragung oder die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung 
zur Offenbarung der Vermögensverhältnisse der Firma des Kunden durch einen der 
Geschäftsführer des Kunden ein, so sind wir zur Kündigung der 
laufendenGeschäftsbeziehungen berechtigt, ohne dass sich hieran irgendwelche 
Schadensersatzansprüche des Kunden anknüpfen würden. Die Kündigung betrifft für 
diesen Fall dann auch das einzelne Vertragsverhältnis. 
Auch behalten wir uns vor, ab diesem Zeitpunkt keinerlei Dienstleistungen 
anzubieten. 
 
 
6. Webhosting 
 
Consult|Unit bietet Dienstleistungen unter anderem im Bereich Webhosting an. 
Wünscht ein Kunde, diese Dienstleistung nicht mehr in Anspruch zu nehmen, oder 
möchte er eine über die Firma angemeldete Domain kündigen, so muss er 
spätestens vier Wochen vor Ablauf des Jahreszyklus ein entsprechendes 
Kündigungsschreiben an die Firma senden. 
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